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geben und Beweise vorzulegen. In dem Verfahren kann er 
die Unterstützung eines Rechtsanwalts in Anspruch neh
men. Um weitere Verwaltungsrechtsverletzungen zu ver
hindern, das Protokoll aufzunehmen oder die Umstände der 
Verwaltungsredl tsverletzung zu klären, kann der 
Rechtsverletzer vorläufig (d. h. maximal bis zu drei Stun
den) durch das ausdrücklich bevollmächtigte Organ admi
nistrativ festgenommen werden, kann eine Durchsuchung 
der Person oder von Sachen sowie die Beschlagnahme von 
Sachen und Dokumenten erfolgen (Art. 33).

Das Verwaltungsstrafverfahren wird öffentlich im Bei
sein des Rechtsverletzers durchgeführt. In seiner Abwe
senheit darf nur verhandelt werden, wenn seine Anwesen
heit nicht zwingend vorgeschrieben ist, seine rechtzeitige 
Einladung nachgewiesen wird und er nicht die. Vertagung 
beantragt hat (Art. 35).

Im Verfahren ist zu klären, ob eine Verwaltungsrechts
verletzung begangen wurde und ob der Rechtsverletzer 
hierfür administrativ verantwortlich ist. Es ist zu prüfen, 
ob mildernde oder erschwerende Umstände vorliegen oder 
ob das Material über die Verwaltungsrechtsverletzung 
einem Kameradschaftsgericht, einer gesellschaftlichen Or
ganisation oder dem Arbeitskollektiv des Rechtsverletzers 
übergeben werden kann (Art. 36).

Das Verfahren endet mit dem Beschluß des Organs (des 
bevollmächtigten Mitarbeiters) über die Rechtsverletzung. 
Neben den Angaben zur Person, zur Verwaltungsrechtsver
letzung und zu deren rechtlichen Grundlagen enthält der 
Beschluß die Entscheidung über die administrative Ver
antwortlichkeit. Diese Entscheidung ist sofort nach Ab
schluß der Verhandlung bekanntzugeben, und der Be
schluß ist dem Rechtsverletzer innerhalb von drei Tagen 
auszuhändigen (Art. 37).

Ergibt sich während des Verfahrens der Verdacht einer 
Straftat, dann sind die Unterlagen über die Rechtsverlet
zung dem Staatsanwalt oder dem zuständigen Ermitt
lungsorgan zu übergeben (Art. 38). Das ist vergleichbar mit 
§ 27 Abs. 1 OWG.

Rechtsmittel und Verjährung

Gegen den Beschluß über die Verwaltungsrechtsverletzung 
kann sowohl der Rechtsverletzer als auch der Geschädigte 
innerhalb von 10 Tagen nach der Beschlußfassung Rechts
mittel (Berufung) einlegen. Das Rechtsmittel hat in der 
Regel aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Rechts
mittel gegen Geldstrafen, die unmittelbar an Ort und Stelle 
bezahlt wurden.

Gegen alle administrativen Strafmaßnahmen kann das 
Rechtsmittel wahlweise beim übergeordneten Exekutiv
komitee oder beim Volksgericht des Rayons (Stadt) einge
legt werden. Dort wird dann endgültig darüber entschieden 
(Art. 39).

Auch über die Rechtsmittel gegen Geldstrafen, die von 
Organen oder bevollmächtigten Mitarbeitern der Miliz 
oder staatlichen Inspektionen ausgesprochen werden, ent
scheidet das jeweils übergeordnete Organ bzw. der Leiter 
endgültig. Bei anderen administrativen Strafmaßnahmen 
wie Beschlagnahme und Einziehung von Sachen, Entzug 
einer Erlaubnis, Besserungsarbeit und Arrest, die die Or
gane der Miliz, Inspektionen usw., oder deren bevollmäch
tigte Mitarbeiter festgelegt haben, kann Rechtsmittel beim 
übergeordneten Organ oder Leiter eingelegt werden. Ge
gen dessen Rechtsmittelentscheidung ist das Volksgericht 
des Rayons (Stadt) zuständig, das dann endgültig entschei
det.

Neben der Festlegung der Zahlungs- bzw. Vollstrek- 
kungsfristen für die administrativen Strafmaßnahmen gibt 
das Grundlagengesetz den bevollmächtigten Organen das 
Recht, auf Antrag von gesellschaftlichen Organisationen 
oder des Arbeitskollektivs des Rechtsverletzers die Fahr
erlaubnis oder Jagdberechtigung vorfristig zurückzugeben, 
wenn sich der Rechtsverletzer vorbildlich verhalten hat und 
die Hälfte der festgelegten Frist verstrichen ist (Art. 41).

Die Verjährungsfrist für Verwaltungsrechtsverletzun
gen beträgt zwei Monate nach der Begehung bzw. bei 
Dauerdelikten zwei Monate nach der Aufdeckung. Eine zu
nächst als Straftat verfolgte Rechtsverletzung darf nicht 
später als einen Monat nach dem Verzicht auf die Einlei
tung des Ermittlungsverfahrens oder nach der Einstellung 
des Strafverfahrens mit einer administrativen Strafmaß
nahme belegt werden. Ausgenommen von der Verjährung

ist die Einziehung von Schmuggelgut entsprechend dem 
Zollgesetzbuch der UdSSR (Art. 23).

Die Vollstreckung der festgelegten administrativen 
Strafmaßnahmen verjährt innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlußfassung durch das zuständige Organ. 
Diese Verjährungsfrist wird bei Einlegung eines Rechtsmit
tels oder bei Protest des Staatsanwalts ausgesetzt bis zum 
Abschluß des Rechtsmittelverfahrens bzw. der Prüfung des 
Protests. Ausnahmen hiervon sind durch Rechtsvorschrif
ten der UdSSR und der Unionsrepubliken möglich (Art. 42).

♦

Insgesamt verkörpert die rechtliche Ausgestaltung der Vor
beugung und Bekämpfung von Verwaltungsrechtsverlet
zungen, die das Grundlagengesetz enthält, die Realität des 
Verfassungsgrundsatzes, daß der Sowjetstaat und alle seine 
Organe auf der Grundlage der sozialistischen Gesetzlichkeit 
wirken und den Schutz der Rechtsordnung, der Interessen 
der Gesellschaft und der Rechte und Freiheiten der Bürger 
gewährleisten (Art. 4 der Verfassung der UdSSR). 1 11
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